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setzes für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949 
und der Verfassung der DDR vom 07.10.1949 änderte am 
Fortbestand des deutschen Staates nichts; beide Vorgänge 
erfüllten völkerrechtlich nicht den Tatbestand des Staats-
untergangs. Weder das Grundgesetz selbst noch die auf sei-
ner Grundlage gebildeten Staatsorgane der Bundesrepublik 
Deutschland haben diesen Vorgang als Untergang des deut-
schen Staates bewertet. Die Bundesrepublik Deutschland be-
trachtete sich vielmehr von Beginn an als identisch mit dem 
Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich. An dieser Subjektsi-
dentität hat nichts zu ändern vermocht, dass sich die gebiets-
bezogene Hoheitsgewalt der Bundesrepublik Deutschland 
auf den räumlichen Anwendungsbereich des Grundgesetzes 
beschränkte. Die Identität der Bundesrepublik Deutsch-
land – in diesen gebietsbezogenen Begrenzungen – mit 
dem deutschen Staat war auf der völkerrechtlichen Ebene 
von zahlreichen Staaten anerkannt worden. Der umstritte-
ne Rechtsstatus der DDR und seine Entwicklung änderten 
völkerrechtlich nichts an der Subjektsidentität der Bundes-
republik Deutschland mit dem deutschen Staat. Selbst wenn 
es sich bei dieser Entwicklung um eine vollendete völker-
rechtliche Sezession aus dem deutschen Staatsverband ge-
handelt hätte – was allein schon wegen des fortbestehenden 
Viermächte-Status Deutschlands als Ganzen ausgeschlossen 

war –, hätte dies den Fortbestand des deutschen Staates nicht 
beenden können; die Sezession eines Teilgebiets beendet 
nicht die Subjektsidentität des verbleibenden Teils, sofern 
dessen Staatlichkeit – was bei der Bundesrepublik Deutsch-
land unstreitig ist – erhalten bleibt.

IV. Heutige Rechtslage
Durch ihren Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgeset-
zes wurde die DDR am 03.10.1990 in die Bundesrepublik 
Deutschland eingegliedert und ging als Staat unter. Die 
Völkerrechtssubjektivität der Bundesrepublik Deutschland 
wurde hiervon nicht berührt. Das vereinte Deutschland 
ist mit dem 1867 entstandenen und 1871 zum Deutschen 
Reich erweiterten Staat identisch.24 Die Behauptung der in 
den letzten Jahren aufgekommenen sog. »Reichsbürgerbewe-
gung«, wonach nur ein »Deutsches Reich« bestehe und die 
Bundesrepublik Deutschland als Staat nicht existiere,25 ent-
behrt daher jeglicher rechtlichen Grundlage.
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A. Einleitung
Die gesetzlichen Regelungen zur Geschlechterquote haben 
unterschiedliche Auswirkungen auf Behörden einerseits und 
die Privatwirtschaft andererseits. Letztere unterliegen schär-
feren Vorgaben als Behörden, die arbeitsaufwendige, aber 
weichere Pflichten zu erfüllen haben. Dazwischen gibt es 
Mischfälle, nämlich privatrechtlich organisierte Unterneh-
men in öffentlicher Hand. Diese unterliegen teilweise sowohl 
den »harten« Vorgaben für Privatunternehmen als auch den 
»weichen« Pflichten der Behörden. Das kann insbesondere 
für die Bundeswehr und ihre (teil-)privatisierten Bereiche 
von Bedeutung sein, etwa für BwConsulting, BwFuhrpark, 
HIL und LHBw. Eine schematische Übersicht der gesetzli-
chen Vorgaben geht aus der Abbildung hervor. Der folgende 
Aufsatz stellt die Regelungsregimes dar und kommentiert 
Auswirkungen auf die Praxis, insbesondere im Bereich des 
Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg).

B. Privatwirtschaft
Das am 24.04.2015 erlassene Gesetz zur Frauenquote1 hat 
vor allem gesellschaftsrechtliche, aber auch arbeitsrecht-
liche Auswirkungen. Zum einen schreibt das Gesetz eine 
fixe 30 %-Geschlechterquote für die Aufsichtsratssitze der 
börsennotierten und gleichzeitig paritätisch mitbestimmten 
Aktiengesellschaften2 sowie Kommanditgesellschaften auf 
Aktien (KGaA) vor. Dies kann für Anteilseigner gravierende 
Folgen haben: Wenn ein derzeit von einem Mann besetzter 
Sitz nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, von einer Frau be-
setzt ist, so bleibt er leer; der Anteilseignerbank fehlt somit 
eine Stimme, so dass sie von der Arbeitnehmerbank über-
stimmt werden kann.

Zudem verpflichtet das Gesetz börsennotierte oder der Mit-
bestimmung unterliegende Kapitalgesellschaften, für die drei3 
obersten Führungsebenen Zielgrößen zur Beteiligung von 
Frauen festzulegen4. Für Arbeitgeber wird vor allem die Festle-
gung der Zielgrößen erheblichen Aufwand mit sich bringen5.

Unternehmen, die börsennotiert oder mitbestimmt sind, 
müssen bis zum 30.09.2015 ihre eigenen Zielgrößen festle-
gen. Dies betrifft Unternehmen in Form einer AG, KGaA, SE, 

24 Herrschende Meinung, siehe z.B. Huber, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz. 
Kommentar, 7. Aufl., München 2014, Präambel, Rn. 28.

25 Siehe z.B. die Antwort der Bundesregierung vom 08.07.2016 auf die Kleine 
Anfrage der Fraktion »Die Linke« – BT-Drucks. 18/9161 zu rechtsextremen 
Tendenzen der sog. Reichsbürgerbewegung.
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danken der zivilen Gleichstellungsbeauftragten des BAPersBw, Regierungsrätin 
Alexandra Nagel, und der stellvertretenden Militärischen Gleichstellungsbe-
auftragten, Oberstleutnant Katja Roeder, sowie dem für Beteiligungs- und 
Gleichstellungsrecht zuständigen Grundsatzreferat ZS 2.1 für wertvolle Hin-
weise.

1 Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Füh-
rungspositionen in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst (BGleiG), 
BGBl. I 2015, S. 642.

2 § 96 Abs. 2 AktG; davon sind gut 100 deutsche Unternehmen betroffen.
3 Die Organebene und die beiden nachfolgenden Führungsebenen sind we-

gen verschiedener Zuständigkeit (hier Geschäftsleitung, dort Aufsichtsrat) in 
unterschiedlichen Normen geregelt, vgl. § 76 Abs. 4 AktG einerseits und 111 
Abs. 5 AktG andererseits.

4 §§ 76 Abs. 4, 111 Abs. 5 AktG, § 36 GmbHG; betroffen sind ca. 3.500 
deutsche Unternehmen.

5 Vgl. Löwisch, BB 2015, 1909; Fromholzer/Simons, AG 2015, 457; Weller/
Benz, AG 2015, 467; Göpfert/Rottmeier, ZIP 2015, 670.
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GmbH oder VVaG, die in der Regel mehr als 500 Mitarbei-
ter beschäftigen. Zwar sieht das Gesetz keine Mindestzahlen 
vor. Sollte der Frauenanteil in der jeweiligen Führungsebene 
jedoch unter 30 % liegen, darf die Zielgröße nicht unter den 
aktuellen Anteil fallen. Bspw. muss ein Unternehmen, das 
in der zweiten Führungsebene 25 % Frauenanteil hat, eine 
Zielgröße von mindestens 25 % für diese Ebene festlegen6.

Sanktionen für die Nichteinhaltung selbst gesetzter Zielgrö-
ßen sind bewusst nicht vorgesehen. Der Gesetzgeber möchte 
keine falschen Anreize schaffen und verhindern, dass Unter-
nehmen vorzugsweise kleine Zielgrößen festlegen, um mög-
lichen Strafen zu entgehen. Der Gesetzgeber vertraut zudem 
auf den Druck der Öffentlichkeit, denn durch die vorge-
schriebene Veröffentlichung der Quoten werden die Unter-
nehmen dazu angehalten, nach Möglichkeit hohe Zielgrößen 
festzulegen.

Eine spürbare Auswirkung des Gesetzes liegt in folgendem 
Umstand:  Vorstands- und/oder Aufsichtsratsmitgliedern 
kann die Entlastung verweigert werden, wenn sie der gesetz-
lich7 vorgeschriebenen Pflicht zur Erklärung der Quoten-

ziele und ihrer Erfüllung nicht nachkommen8. In Betracht 
kommt etwa die Haftung wegen eines gegen die Gesellschaft 
verhängten Bußgelds nach § 334 Abs. 1 Nr. 3 HGB i.V.m. 
§ 30 Abs. 1 OWiG9.

C. Öffentlicher Dienst
Welche unterschiedlichen Regelungswerke im öffentlichen 
Dienst zur Anwendung gelangen und welche Regelungsdich-
te diesbezüglich gesetzlich vorgegeben ist, hängt zum einen 
von der Statusgruppe der Beschäftigten ab, d.h. davon, ob es 
sich um Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer oder Soldatinnen und Soldaten10 handelt. Da 

6 Zu Einzelheiten vgl. Begründung zum Regierungsentwurf, BT-
Drucks. 18/3784, S. 122.

7 § 289a Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 HGB.
8 Vgl. Fromholzer/Simons, AG 2015, 457, 466 m.w.N. in Fn. 7; Weller/Benz, 

AG 2015, 467, 474.
9 Fromholzer/Simons, a.a.O.

10 Nach der Gesetzesintention des BGleiG ist die Gleichstellung von Frauen und 
Männern sprachlich zum Ausdruck zu bringen. Dies gilt insb. auch für den 
dienstlichen Schriftverkehr, vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 BGleiG.

Private Unternehmen Unternehmen d. öffentl. 
Hand

Behörden (»Dienststel-
len«)

Starre Vorgaben von mind. 30 % Frauen + mind. 30 % Männer (+) (-)

Im Aufsichtsrat

Börsennotierte Aktiengesellschaft die der Mitbestimmung unterliegt (+) (-)

§ 96 Abs. 2 Satz 1 AktG (+) (-)

§ 96 Abs. 2 Satz 3 AktG i.V.m. § 5a MontanMitbestG (+) (-)

§ 96 Abs. 2 Satz 3 AktG i.V.m. § 5a MitbestErgG (+) (-)

§ 96 Abs. 2 Satz 3 AktG i.V.m. § 7 Abs. 3 MitBestG (+) (-)

AG die aus grenzüberschreitender Verschmelzung hervorgeht (+) (-)

§ 96 Abs. 3 AktG (+) (-)

SE Aufsichtsorgan (+) (-)

§ 17 Abs. 2 SEAG (+) (-)

SE Verwaltungsrat (+) (-)

SE, § 24 Abs. 3 SEAG (+) (-)

Pflicht zur Festlegung eines Frauenanteils (Zielgrößen) (+) (-)

Gilt für Aufsichtsrat und Vorstand (+) (-)

AG, § 111 Abs. 5 AktG (börsennotiert/der Mitbestimmung unterliegend) (+) (-)

Genossenschaft, § 9 Abs. 4 GenG (der Mitbestimmung unterliegend) (+) (-)

Im Aufsichtsrat (+) (-)

GmbH, § 52 Abs. 2 Satz 1 GmbHG (wenn AR nach DrittelbetG) (+) (-)

GmbH, § 52 Abs. 2 Satz 2 GmbHG (wenn AR nach MitbestG, MontanMitBestG, (+) (-)

MitbestErgG) (+) (-)

In Führungsebenen unterhalb des Vorstandes (+) (-)

AG, § 76 Abs. 4 AktG (+) (-)

GmbH, § 36 GmbHG (+) (-)

Genossenschaften, § 9 Abs. 3 GenG (+) (-)

(-) Erstellung eines Gleichstellungsplans, §§ 11 ff. BGleiG*

(-)
Ernennung einer Gleichstellungsbeauftragten,  
§§ 19 ff. BGleiG*

(-) Geschlechtsneutrale Stellenausschreibung, § 6 BGleiG*

(-)
Geschlechtsneutrales Bewerbungsgespräch,  
§ 7 BGleiG*

(-)
Geschlechtsneutrales Bewerbungsgespräch,  
§ 7 BGleiG*

*Anwendbarkeit des BGleiG auf Unternehmen der öffentlichen Hand durch §§ 2, 3 Nr. 9a BGleiG
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es der öffentlichen Hand im Rahmen so genannter Öffent-
lich-Privater-Partnerschaften möglich ist, Unternehmen und 
Einrichtungen des privaten Rechts zu gründen oder sich da-
ran zu beteiligen, ist zum anderen ausschlaggebend, ob der 
Arbeitgeber bzw. der Dienstherr dem öffentlich-rechtlichen 
Regime unterfällt oder er in Form des Privatrechts organisiert 
ist und demnach zusätzlich die Regelungen des zivilen Wirt-
schaftsrechts beachtet werden müssen.

Trotz der Vielzahl der anwendbaren Normen verfolgen die 
unterschiedlichen Regelungswerke eine gemeinsame Zielset-
zung: Erreicht werden soll die Gleichstellung von Frauen und 
Männern, insbesondere in der Teilhabe von Frauen und Män-
nern an Führungspositionen und in der Besetzung von Auf-
sichtsgremien. Bestehende Benachteiligungen auf Grund des 
Geschlechtes sollen beseitigt und künftige Benachteiligungen 
verhindert werden. Zudem soll die Familienfreundlichkeit so-
wie die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Berufstätigkeit 
verbessert werden.11

I. Unmittelbare Bundesverwaltung

1. Beamte und Arbeitnehmer
Für die Beschäftigten der zum Bereich des BMVg zugehö-
rigen Behörden und Verwaltungsstellen der unmittelbaren 
Bundesverwaltung einschließlich solcher im Bereich der 
Streitkräfte sowie für Beschäftigte zugehöriger Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts gilt das 
Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) vom 24.04.2015.12 
Dieses ist am 05.12.2001 in Kraft getreten und gilt seit dem 
01.05.2015 in seiner Neufassung. Der Begriff der Beschäf-
tigten erfasst Beamte, Arbeitnehmer einschließlich Auszubil-
dender sowie Inhaber öffentlich-rechtlicher Ämter (vgl. § 3 
Nr. 4 BGleiG).13 Nach Maßgabe des Gesetzes ist es die Pflicht 
der Funktionsträger, insbesondere von solchen mit Vorgesetz-
ten- oder Leitungsaufgaben sowie der Personalverwaltung, die 
tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu 
fördern (§ 4 Abs. 1 BGleiG). Eine Förderung wird insbeson-
dere dann notwendig, wenn der jeweilige Anteil von Frauen 
oder von Männern unter den Beschäftigten in bestimmten 
Bereichen unter 50 % Prozent liegt, sie somit unterreprä-
sentiert sind (vgl. § 3 Nr. 10 BGleiG). Bei mit Vorgesetz-
ten- und Leitungsaufgaben betrauten Personen ist dies auch 
beurteilungsrelevant, d.h. bei Beamtinnen und Beamten ist 
das entsprechende Verhalten in der dienstlichen Beurteilung 
zu würdigen und findet Eingang in die Leistungsbeurteilung.

Konkrete Handlungsanforderungen formuliert das Gesetz 
vor allem im Bereich der Arbeitsplatzausschreibungen, der 
Bewerbungsgespräche, der Auswahlentscheidung bei Ein-
stellungen, dem beruflichen Aufstieg, der Vergabe von Aus-
bildungsplätzen und für Fortbildungen und Dienstreisen 
(§§ 5 bis 10 BGleiG). In einem eigenen Abschnitt finden 
sich Vorgaben zu den Arbeitszeiten, zur Möglichkeit der Teil-
zeitbeschäftigung, zum mobilen Arbeiten, zur Beurlaubung 
zwecks Wahrnehmung von Familien- und Pflegeaufgaben 
und zum anschließenden beruflichen Wiedereinstieg. Sie 
zielen somit auf eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie, 
Pflege und Berufstätigkeit für Frauen und Männer ab (§§ 15 
bis 18 BGleiG).

Als effektive und verbindliche Instrumente der Personalpla-
nung und -führung zur Umsetzung der Ziele des Gleichstel-
lungsgesetzes ist ein Gleichstellungsplan zu erstellen (§ 11 

BGleiG). In diesem werden Zielvorgaben und Maßnahmen 
zu deren Erreichung formuliert. Zudem enthält der Gleich-
stellungsplan eine Bestandsaufnahme, die den Ist-Zustand 
hinsichtlich der Situation der Frauen und Männer in der 
jeweiligen Dienststelle wiedergibt. Er wird für einen Gültig-
keitszeitraum von vier Jahren erstellt und kann nach zwei 
Jahren an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. Für 
das BMVg gilt seit dem 01.01.2016 bis zum 31.12.2019 der 
Vierte Gleichstellungsplan. Für den gleichen Zeitraum wurde 
im Dezember 2015 der erste zivile Gleichstellungsplan im 
Bereich des Bundesamtes für das Personalmanagement der 
Bundeswehr in Kraft gesetzt.

Die Beschäftigten, insbesondere solche mit Vorgesetzten- 
oder Leitungsaufgaben, die Dienststellenleitung sowie die 
Personalverwaltung haben die Erreichung der Ziele des Bun-
desgleichstellungsgesetzes zu fördern. Die Gleichstellungs-
beauftragten unterstützen die Dienststelle hierbei. In jeder 
Dienststelle mit in der Regel mehr als 150 Beschäftigten und 
in jeder obersten Bundesbehörde sind eine Gleichstellungs-
beauftragte und eine Stellvertreterin zu bestellen. Diese wer-
den durch die weiblichen Beschäftigten einer Dienststelle für 
einen Zeitraum von jeweils vier Jahren gewählt. In kleinen 
Dienststellen, Nebenstellen und dislozierten Dienststellentei-
len werden darüber hinaus Vertrauensfrauen bestellt, die für 
die Vermittlung von Informationen zwischen den Beschäf-
tigten vor Ort und der Gleichstellungsbeauftragten zuständig 
sind (vgl. § 26 Abs. 4 BGleiG).

Detaillierte Regelungen zur Umsetzung des Bundesgleich-
stellungsgesetzes finden sich im Zentralerlass B-1441/1 des 
BMVg vom 21.02.2017 (Az.: 15-04-07/02). Flankiert wird 
dieser durch den Zentralerlass B-2640/13 des BMVg vom 
28.06.2016 (Az.: 23-08-00) zur Verbesserung der Verein-
barkeit von Familie und Beruf für zivile Beschäftigte. Des 
Weiteren finden sich in einer Vielzahl von Rundschreiben 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend Hinweise zu Auslegungs- und Anwendungsfragen des 
Bundesgleichstellungsgesetzes. Einzelfragen werden zudem in 
Erlassen durch das BMVg geregelt.

2. Soldatinnen und Soldaten
Für Soldaten im Bereich des BMVg gilt das Soldatinnen- 
und Soldatengleichstellungsgesetz vom 27.12.2004, welches 
zuletzt im April 2015 geändert worden ist. Inhaltlich ist es 
im Wesentlichen an das Bundesgleichstellungsgesetz ange-
lehnt, berücksichtigt allerdings die Besonderheiten des mi-
litärischen Dienstes, der militärischen Organisationsstruktur 
und der militärischen Personalführung. Es enthält Vorgaben 
für den Bereich der Personalwerbung sowie der Dienstpos-
tenbekanntgabe, für das Annahmeverfahren im Zuge einer 
Bewerbung, für die Auswahlentscheidungen beim beruf-
lichen Aufstieg und für die Aus-, Fort- und Weiterbildung 
von Soldatinnen (§§ 5 bis 10 SGleiG). Ebenso soll auch die 
Personalplanung und -entwicklung im militärischen Bereich 

11 Siehe § 1 Abs. 1 Nr. 1–3 Gesetz für die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern in der Bundesverwaltung und in den Unternehmen und Gerichten des 
Bundes, kurz: Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG); § 1 Abs. 1 Gesetz zur 
Gleichstellung von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, kurz: Solda-
tinnen- und Soldatengleichstellungsgesetz; Gesetz über die Mitwirkung des 
Bundes an der Besetzung von Gremien, kurz: Bundesgremienbesetzungsgesetz.

12 BGBl. I, S. 642.
13 Zur geschlechtsneutralen Bezeichnung s.o. Fn. 10.
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durch einen militärischen Gleichstellungsplan konkretisiert 
werden (§ 11 SGleiG). Als Pendant zum zivilen Bereich wird 
in den militärischen Organisationsbereichen alle vier Jahre 
eine Gleichstellungsbeauftragte für jede Dienststelle der Divi-
sionsebene durch die Soldatinnen gewählt (§§ 16 ff. SGleiG). 
Wie im zivilen Bereich finden sich auch im Soldatinnen- und 
Soldatengleichstellungsgesetz Regelungen zur verbesserten 
Vereinbarkeit von Familie und Dienst.

Zur einheitlichen und sachgerechten Anwendung des Solda-
tinnen- und Soldatengleichstellungsgesetzes wurden durch 
das BMVg mit der Zentralen Dienstvorschrift A-1442/1 
(Az.: 16-03-02/-01) Hinweise und Erläuterungen festgelegt.

Ferner finden sich im Gesetz über die Gleichbehandlung der 
Soldatinnen und Soldaten vom 14.08.2006 (Soldatinnen- 
und Soldatengleichbehandlungsgesetz – SoldGG) Regelun-
gen zum Schutz vor Benachteiligungen auf Grund des Ge-
schlechts in Form von Belästigung und sexueller Belästigung 
im Dienstbetrieb.

II. Unternehmen der öffentlichen Hand
Auf der Grundlage der Bundeshaushaltsordnung ist es dem 
Bund unter bestimmten Voraussetzungen möglich, sich zur 
Verbesserung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit der staat-
lichen Funktionsausübung an der Gründung eines Unterneh-
mens in einer Rechtsform des privaten Rechts oder an einem 
bestehenden Unternehmen in einer solchen Rechtsform zu 
beteiligen. Auch für die Beschäftigten dieser Öffentlich-Priva-
ten-Partnerschaften muss die Beachtung gleichbehandlungs-
rechtlicher Vorgaben sichergestellt werden. Dies ist ohne Ein-
schränkungen realisierbar, da der Bund einen angemessenen 
Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entspre-
chenden Überwachungsorgan des Unternehmens erhält.

Im Bereich des BMVg ist der Bund gegenwärtig an acht Ge-
sellschaften beteiligt, mit denen je ein befristeter Leistungs-
vertrag geschlossen worden ist:
– Heeresinstandsetzungslogistik GmbH (HIL GmbH)
– BwFuhrparkService GmbH (BwFuhrpark)
– LH Bundeswehr Bekleidungsgesellschaft (LHBw)
– BWI IT GmbH
– GEKA – Gesellschaft zur Entsorgung chemischer Kampf-

stoffe und Rüstungsaltlasten mbH
– Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH
– BwConsulting (ehemalige Gesellschaft für Entwicklung, 

Beschaffung und Betrieb mbH [g.e.b.b.])

An all diesen Gesellschaften hält die Bundesrepublik Deutsch-
land die Mehrheit der Geschäftsanteile, so im Falle der Bw 
FuhrparkService GmbH (75,1 %) und der Fernleitungs-Be-
triebsgesellschaft mbH (51 %)14, oder ist sogar alleinige Ge-
sellschafterin.15

1. Der Gesellschaft beigestelltes Personal
Durch die wirtschaftliche Beteiligung des Bundes in Formen 
des Privatrechts finden auch die geltenden Regelungen der 
zivilen Wirtschaft Anwendung. Hierbei kommt es im Hin-
blick auf Gleichstellungsfragen zu einer Aufteilung der für 
die Beschäftigten geltenden Vorgaben. Dies resultiert aus 
den unterschiedlichen Anstellungsverhältnissen der für das 
Unternehmen tätigen Beschäftigten. Zum Teil handelt es sich 
bei diesen um ziviles Personal der Bundeswehr, welches dem 

Unternehmen beigestellt ist. Arbeitgeber bzw. Dienstherr 
dieser Beschäftigten bleibt nach den Vorgaben des mit dem 
Unternehmen geschlossenen Personalbeistellungsvertrages 
allerdings der Bund, so dass auch die eingangs beschriebe-
nen öffentlich rechtlichen Regularien bezüglich der Gleich-
stellung Anwendung finden. Durch § 2 Abs. 9 des Personal-
beistellungsvertrages, welcher mit der jeweiligen Gesellschaft 
geschlossen wurde, wird letztere verpflichtet, die gesetzlichen 
Regelungen des Bundes zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern zu beachten.

Ferner gilt das am 01.05.2015 in Kraft getretene Gesetz über 
die Mitwirkung des Bundes an der Besetzung von Gremien 
(Bundesgremienbesetzungsgesetz – BGremBG). Diese Rege-
lungen betreffen die Aufsichtsräte der vorgenannten Gesell-
schaften.

Ziel ist eine paritätische Vertretung von Frauen und Män-
nern in Aufsichts- und Verwaltungsräten sowie vergleichba-
ren Aufsicht führenden Organen und anderen wesentlichen 
Gremien, soweit der Bund die Mitglieder für sie bestimmen 
kann (vgl. §§ 1, 3 Ziff. 1, 2 BGremBG). Es ist vorgesehen, 
dass ab dem 01.01.2016 in einem Aufsichtsgremium min-
destens 30 % der durch den Bund zu bestimmenden Mit-
glieder Frauen und mindestens 30 % Männer sein müssen 
(§ 4 Abs. 1 BGremBG).

Zusätzlich gelten für diese Beschäftigten privatrechtliche 
Regelungen. Im Falle einer GmbH regelt § 36 GmbHG die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in den 
Führungsebenen unterhalb der Geschäftsführung und § 52 
GmbHG den Anteil der Frauen im Aufsichtsrat. Im Gegen-
satz zu den Vorgaben des Bundesgremienbesetzungsgesetzes 
kann der maßgebliche Anteil der Frauen hierbei auch unter 
30 % liegen.

2. Eigenes Personal der Gesellschaft
Der Gesellschaft bleibt es daneben unbenommen, auch eige-
nes Personal einzustellen. Diese Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer schließen einen Arbeitsvertrag mit der jewei-
ligen GmbH und unterliegen in Gleichstellungsfragen den 
Vorgaben des BGremBG und denen des GmbHG.

D. Fazit und Ausblick
Welche Wirkung die zum Teil noch recht jungen Vorschrif-
ten entfalten, insbesondere was auch die Besetzung von Auf-
sichtsräten und die Festlegung von Zielgrößen angeht, bleibt 
abzuwarten, vor allem im Hinblick auf die Sanktionslosig-
keit der die Privatwirtschaft betreffenden Regelungen. In der 
Bundeswehr gibt es über die gesetzlichen Vorgaben hinaus 
eine inzwischen recht ausgefeilte Regelungslandschaft, die vor 
dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen vermutlich 
auch einer Überprüfung unterzogen werden wird.

14 https: / / www. bwfuhrpark. de/ p/ unternehmen/ datenfakten/ ; Beteiligungs-
bericht 2016, abrufbar unter:  http: / / www. bundesfinanzministerium. 
de/  Content/  DE/ Standardar t ike l /  Themen/ Bundesvermoegen/ 
Privat i s ierungs_ und_ Betei l igungspol i t ik/  Bete i l igungspol i t ik/ 
Beteiligungsberichte/ beteiligungsbericht- des- bundes- 2016. pdf;jsessionid= 
3F6373219E594E119AE20B126288D3AE? _ _ blob= publicationFile& v= 15.

15 http: / / www. hilgmbh. de/ unternehmen/ daten- und- fakten/ ; https: / / www. bwi- 
it. de/ unternehmen/ wer- sind- wir/ ; http: / / www. geka- munster. de/ index. php? 
id= 3; https: / / www. bwconsulting. de/ unternehmen/ .


